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ePatientenakte  und eGesundheitsakte 

Über die intimsten Angelegenheiten der Bürger 

Aus ärztlicher, aus juristischer 
und auch aus ethischer Sicht 
ist die ärztliche Schweige-
pflicht ebenso wertvoll wie 
etwa die Verschwiegenheit des 
Notars oder wie das Beichtge-
heimnis des Priesters. Da wie-
gen mutmaßliche oder tatsäch-
liche wirtschaftliche Erspar-
nisse von ePA oder eGA den 
Aufwand und die Gefahren für 
die Bürger nicht auf. Immer 
zeichnet sich eine gute Medizin 
weniger durch einen immer 
schnelleren Austausch von Be-
funden, vor allem jedoch durch 
Zuwendung und Vertrauen auf 
Vertraulichkeit aus.  

Von Klaus Günterberg 

Die Vorbereitungen für eine ePa-
tientenakte und für eine vernetzte 
deutsche Gesundheitsdatei, die 
alle Bürger erfasst, laufen. Die 
Ausstattung der Vertragsarztpra-
xen mit einem Konnektor war und 
ist ein entscheidender Schritt zur 
Vernetzung der deutschen Ge-
sundheitseinrichtungen; die damit 
vernetzten Einrichtungen können 
den Zugang von außen zu den ei-
genen Daten nicht mehr kontrol-
lieren. Zunächst werden damit die 
Vertragsarztpraxen mit den Kran-
kenkassen verbunden, alle Apo-
theken, Zahnarzt- und Psychothe-
rapiepraxen sollen folgen, ebenso 
alle Krankenhäuser, alle Physio-
therapie- und Gesundheitseinrich-
tungen, selbst Heilmittelerbringer 
sollen sich dem Netz anschließen. 

Erste Anwendung ist das sog. 
Versichertenstammdatenmanage-
ment (VSDM). Dabei wird nach 
Erscheinen des Versicherten in 
der Arztpraxis seine Versicher-
tenkarte (sog. eGesundheitskarte) 
zeitgleich mit der Krankenkasse 
abgeglichen. Anfang 2022 soll die 
ePA folgen, dann das eRezept, die 
eArbeitsunfähigkeitbescheini-
gung, der eArztbrief, der eMutter-
pass und die eNotfalldaten. 

Bedenken des Datenschutzes 

Politiker, Krankenkassen und 
Entwickler versprechen ein hohes 
Sicherheitsniveau. Damit ist vor 
allem der Schutz von Gesund-
heitsdaten nach außen, vor soge-
nannten Hackern, gemeint. Er ist 
außerordentlich wichtig und mag 
durchaus auf hohem Niveau sein. 
Dass man aber diese geplante 
deutsche eGesundheitsdatenbank 
dann auch noch grenzüberschrei-
tend, für das EU- Ausland, öffnen 
will, sollte allerdings größte 
Sorge bereiten. 

Der Bundesdatenschutzbeauf-
tragte Prof. Ulrich Kelber äußerte, 
bezogen auf die Einführung der e-
Patientenakte, erhebliche Beden-
ken. Er führt dabei als Beispiel 
den Zahnarzt an, der dann die Be-
funde des Psychiaters sehen 
könnte.  "Ich kann und muss aber 
einschreiten, wenn bei Stellen, die 
meiner Aufsicht unterliegen, 

Datenverarbeitungsvorgänge ge-
gen geltende Datenschutzvor-
schriften verstoßen." Er bezog 
sich auf die DSGVO und darauf, 
dass bei der geplanten Einführung 
der ePatientenakte im Januar 2021 
die Bürger noch nicht festlegen 
können, welche Daten überhaupt 
in die eAkte dürfen und welcher 
Arzt sie sehen darf. „Das zwinge 
Nutzer zu einem Alles oder 
Nichts.“. Kelber forderte als Vo-
raussetzung für die ePatientenakte 
ein fein ngranuliertes Datenkon-
trollsystem. 
Das Bundesgesundheitsministe-
rium wies seine Bedenken zurück. 
Datenschutz und Datensicherheit 
hätten bei der Ausgestaltung der 
ePA im Patientendatenschutzge-
setz (PDSG) „von Beginn an eine 
herausragende Rolle gespielt“. 
 
Bedenken der Ärzte 

Die Bedenken des Bundesdaten-
schutzbeauftragten werden auch 
von vielen Ärzten geteilt. Ein 
diesbezügliches Urteil des 
BVerfG scheint weitgehend ver-
gessen zu sein: 

 

 

 

 

Aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (Az. 2 BvR 1349/05 v. 6.6.2006):  
„.... Vielmehr verdient ganz allgemein der Wille des Einzelnen Achtung, so höchstpersönliche Dinge wie 
die Beurteilung seines Gesundheitszustandes durch einen Arzt vor fremden Einblick zu bewahren. Wer 
sich in ärztliche Behandlung begibt, muss und darf erwarten, dass alles, was der Arzt im Rahmen seiner 
Berufsausübung über seine gesundheitliche Verfassung erfährt, geheim bleibt und nicht zur Kenntnis Un-
berufener gelangt. Nur so kann zwischen Arzt und Patient jenes Vertrauen entstehen, das zu den Grund-
voraussetzungen ärztlichen Wirkens zählt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt daher grundsätz-
lich vor der Erhebung und Weitergabe von Befunden über den Gesundheitszustand, die seelische Verfas-
sung und den Charakter. ...“ 

Unberufen, d. h. unberechtigt, 
sind auch alle Ärzte, die an der 

Behandlung nicht beteiligt sind. 
Juristen sprechen bei den 

unberechtigt Zugreifenden 
(auch in Betrieben, 



                                                                                                                                                                                 2 
 

Verwaltungen, Behörden) von 
Innentätern. Ärzte sprechen von 
ihrer Schweigepflicht. Um die-
sen Schutz vor Innentätern geht 
es dem Datenschutzbeauftragten 
wie auch den Ärzten. 

Unberufen, d. h. unberechtigt, 
sind auch die Mitarbeiter unbe-
teiligter Ärzte. Die Realität des 
Datenschutzes im Gesundheits-
wesen ist kompliziert: Ärzte 
verbringen ihren  Arbeitstag, 
auch viele Nächte, in ihren 
Sprechzimmern, in den Ret-
tungsstellen, im Operations- o-
der Kreißsaal, am Röntgengerät, 
im Labor und an vielen anderen 
ärztlichen Arbeitsplät- 
zen. Immer sind sie bei ihrer Tä-
tigkeit unverzichtbar auf die 
Hilfe vieler Mitarbeiter ange-
wiesen, die dazu auch Zugang 
zu den Akten und Dateien haben 
müssen. Das wäre auch bei einer 
ePatientenakte unumgänglich.  
Im Gesundheitswesen arbeiten 
ca. 5,2 Millionen Menschen. 
Man schätzt, dass bei einer zent-
ralen deutschen eGesundheits-
akte mindestens 2 Millionen der 
im Gesundheitswesen Tätigen 
eine Zugangsberechtigung 
bräuchten. Eine Datenbank, 
(auch ein Datenverbund), bei 
der (bei dem) 2 Mio. Menschen 
eine Zugangsberechtigung ha-
ben, ist vor Innentäter nicht 
mehr zu schützen! 
 
Innentäter 
 
Als Beispiel solcher Innentäter  
soll hier das Finanzamt Potsdam 
angeführt werden, bei dem 2013 
jeder dritte der 361 Finanzbeam-
ten unbefugt Steuerdaten, für 
deren Bearbeitung er nicht zu-
ständig war, abgerufen hat. Eine 
nachfolgende Überprüfung aller 
Brandenburger Finanzämter 

zeigte damals, dass 20 bis 50 (!) 
Prozent der Bediensteten unbe-
fugt auf Steuerdaten der Bürger 
(ihrer Kollegen? Vorgesetzten? 
Nachbarn? Politiker? Personen 
aus der Öffentlichkeit?) zuge-
griffen haben. 
Ein weiteres Beispiel ist der Fall 
Lubitz, des Piloten, der am 24. 
März 2015 eine Germanwings-
Maschine mutmaßlich gegen 
eine Felswand steuerte und 149 
Passagiere mit in den Tod riss. 
Nur wenige Tage nach dem Ab-
sturz haben in dem Kranken-
haus, in dem der Pilot zuvor be-
handelt wurde, Mitarbeiter, da-
runter auch Ärzte, nur um ihre 
Neugier (und die der Presse?) zu 
befriedigen, schnell einmal Ein-
sicht in die Behandlungsunterla-
gen genommen.  
Die Beispiele zeigen, wie groß 
bei vertraulichen Daten die Ge-
fahr unberechtigten Zugriffs 
durch die Mitarbeiter ist, wobei 
medizinische Daten sicher von 
mindestens gleichem Interesse 
wie Steuerdaten sind.  
Mit der Zahl vernetzter Einrich-
tungen, mit der Größe einer sol-
chen Datenbank, steigt auch die 
Zahl der Zugriffsberechtigten. 
Und mit zunehmender Anzahl 
der Zugriffberechtigten steigt 
auch die Gefahr unberechtigter 
Einsichtnahme (und auch, noch 
brisanter (!), die Gefahr von Ma-
nipulation der Eintragungen) 
durch Innentäter. Bei diesem 
deutschen Telematikinfrastruk-
tur-Projekt (TI) ist die Gefahr 
des Einblicks, des Zugriffs und 
der Manipulation, des Miss-
brauchs durch Innentäter, durch 
eigentlich Zugangsberechtigte, 
auf Daten, ohne dass für sie dazu 
eine berufliche Notwendigkeit 
besteht, bisher weitgehend un-
berücksichtigt geblieben. 

 
Medizinische Daten 

Ärztliche Schweigepflicht ist 
die Voraussetzung dafür, dass 
Menschen ärztliche Hilfe in An-
spruch nehmen. Außenstehen-
den, an der Behandlung nicht 
Beteiligten, über eine Vernet-
zung Einblick in die Angelegen-
heiten seiner Patienten zu er-
möglichen, ist mit ärztlicher 
Schweigepflicht unvereinbar. 
Das gilt schon für die Anwesen-
heit von Patienten in der Arzt-
praxis. Und das gilt auch für den 
Einblick Unberechtigter in Pati-
enten-Daten ohne Wissen und 
Einverständnis der Betroffenen. 
Das gilt auch für die Herausgabe 
von Patienten-Daten; gemeint 
ist damit das geplante Hochla-
den von Diagnose- und Behand-
lungsdaten in eine ePatienten-
akte.  

Alle Lebensumstände, die der 
behandelnde Arzt erfährt, müs-
sen vertraulich bleiben. Dabei 
gibt es aber auch solche mit In-
anspruchnahme des Gesund-
heitswesens, für die es in unse-
rem Leben eine historisch be-
gründete und unveränderte Ta-
buisierung gibt, bei denen die  
unbefugte Offenbarung zu be-
sonders schweren, oft lebenslan-
gen Nachteilen für den Betroffe-
nen führen könnte, bei denen 
das Wissen Fremder, auch das 
Wissen unbeteiligter  und auch 
nachbehandelnder Ärzte und ih-
rer Mitarbeiter, darum in die 
Einzelfallentscheidung eines je-
den betroffenen  Bürgers gehört. 
Beispiele aus der ärztlichen Pra-
xis (Tabelle 1, 2 und 3) sollen 
die Brisanz der Angelegenheit 
verdeutlichen; es geht um die in-
timsten Angelegenheiten der 
Menschen. 
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Tabelle 1 Lebensumstände und Erkrankungen von Frauen  
                 mit besonderem Geheimhaltungsinteresse 
Adoption 
Beschneidung 
Brust-Amputation, -Rekonstruktion und –Implantation 
Gynäkologische Krankheiten  
Jungfräulichkeit 
Kinderwunschbehandlung 
Kontrazeption 
Promiskuität 
Prostitution und andere Sexarbeit 
Schwangerschaft, einschl. Abort, -Abbruch und Geburt 
Vergewaltigung 
 
Tabelle 2 Lebensumstände und Erkrankungen von Männern  
                 mit besonderem Geheimhaltungsinteresse 
Erektile Dysfunktion (Impotenz) 
Erkrankung der Geschlechtsorgane 
Hodenhochstand 
Vorhautverengung 
Priapismus (Dauersteifigkeit) 
Sterilität (Unfruchtbarkeit) 
 
Tabelle 3 Lebensumstände und Erkrankungen von Menschen 
                 beiderlei Geschlechts mit besonderem Geheimhaltungsinteresse 
Alkohol-, Drogen-, Medikamenten- und andere Sucht-Erkrankung 
Begutachtungen: Berufs(un)tauglichkeit,  Erwerbs(un)fähigkeit, Haftfähigkeit,   
   psychiatrische, Zurechnungs- und Testierfähigkeit,  
   Vaterschaft u. a. rechtsmedizinische 
Bildungs-Schwäche  
Ehe- und Sexualberatung 
Entziehungskur 
Erbkrankheit, genetische Muster 
Erkrankung bei bzw. mit Gefährdung des Arbeitsplatzes 
-                   mit nur noch begrenzter Lebenserwartung 
Geschlechtsumwandlung 
Inkontinenz von Harn und Stuhl 
Kosmetische Operation 
Krebs-Erkrankung 
Neurologische und psychische Erkrankung, einschl. Suizidversuch 
Sexuelle Erkrankung,  einschl. sexuell übertragbarer Erkrankung  
Sexuelle Orientierung 
Sexueller Missbrauch 
Sterilisation 
Straftat: Behandlung und Begutachtung von Täter und Opfer 
Suizidversuch 
Zahnersatz 
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Darüber hinaus gibt es Be-
fürchtungen, dass ePatien-
tenakten und eGesundheits-
datei Begehrlichkeiten auch  
des Staates wecken könnten, 
Befürchtungen, dass er sich 
über seine Gesetzgebungs-
kompetenz Einblick in die 
medizinischen Daten der 
Bürger verschaffen könnte, 
bspw. zu Zwecken effektiver 
Planung, der Krankenversi-
cherung, der Steuer, der 
Strafverfolgung oder gar der 
Disziplinierung seiner Bür-
ger.   
 
Kontaktdaten 

Beim Datenschutz in Zusam-
menhang mit der geplanten 
ePatientenakte geht es aber 
nicht nur um die medizini-
schen Daten der Bürger. Je-
der Patient hinterlässt beim 
Arzt auch seine Kontaktda-
ten (techn.: administrative 
Daten oder Stammdaten) mit 
seiner Adresse und den Tele-
fonnummern, inzwischen 

auch seine eMail-Adresse, 
auch sehr Persönliches, was 
für die Behandlung wichtig 
ist (bspw. zur Berufstätigkeit 
und zur Partnerschaft), oft 
auch die Kontaktdaten des 
nächsten Angehörigen. Auch 
diese Angaben unterliegen 
der ärztlichen Schweige-
pflicht, bei jedem Patienten.  

Nun gibt es aber viele Men-
schen mit berechtigtem er-
höhtem Interesse, ihre Kon-
taktdaten vor Unbefugte zu 
verbergen. Darunter sind sol-
che, die für unseren Staat und 
für unsere Sicherheit verant-
wortlich sind, darunter auch 
viele, die in der Öffentlich-
keit stehen und manche, die 
anderweitig gefährdet sind. 

Von der einzelnen Persön-
lichkeit ist gewöhnlich nicht 
bekannt, mit welcher Krank-
heit und bei welchem Arzt 
sie in Behandlung war bzw. 
ist. Auch haben innerhalb ei-
ner Arztpraxis nur wenige 

Personen Zugang zu den Da-
ten und sind sich bewusst, 
dass eine Verletzung ihrer 
Schweigepflicht mit einer 
großen Entdeckungsgefahr 
verbunden ist. Im Kranken-
haus ist die Zahl der Zu-
gangsberechtigten schon 
größer, die Entdeckungsge-
fahr kleiner. Schon das Ver-
sicherten-Stammdaten-Ma-
nagement bringt die Gefahr 
unberechtigten Einblicks 
durch Mitarbeiter der Kran-
kenkassen in die Kontaktda-
ten; eine ePA und insbeson-
dere eine eGA lassen be-
fürchten, dass Unberechtigte 
nicht nur die medizinischen 
Daten sondern auch die ad-
ministrativen Daten sehen. 
Jede einrichtungsübergrei-
fende Vernetzung würde 
diese schon jetzt gefährdeten 
Menschen in noch größere, 
in unabsehbare Gefahren 
bringen. 

 
Tabelle 4 Besonders gefährdete Personen  
Finanzbeamte 
Führungskräfte 
  - der Parteien und der großen Organisationen, 
  - der Polizei und Bundeswehr, 
  - der Wirtschaft. 
Gesuchte Personen, bspw.  
  - Kronzeugen  
  - Bewohner von Frauenhäusern  
Journalisten, insbesondere des Fernsehens 
Justizvollzugsbeamte 
Mitarbeiter  
   - des Bundeskanzleramtes, 
   - des Bundesnachrichtendienstes,  
   - des Krisenstabs, 
   - des Staatsschutzes, 
   - anderer Sicherheitsdienste, 
   - des Bundesgrenzschutzes. 
Personen der Öffentlichkeit 
Polizisten, insbesondere Kriminalbeamte 
Regierungsmitglieder von Bund und Ländern,  
    Abgeordnete und deren engste Mitarbeiter. 
Richter, auch ehrenamtliche 
Staatsanwälte, insbesondere der Generalstaatsanwaltschaft 
Stalking-Opfer 
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Zugriffsbegrenzung 
 
Verfechter von ePA und 
eGA werden erwidern, dass 
später jeder Patient ganz in-
dividuell festlegen könne, 
wer, welcher Arzt, Zahnarzt, 
Psychotherapeut, Apotheker, 
welches Krankenhaus, wel-
che Krankenkasse Zugriff 
auf welche seiner Daten be-
kommen soll (feingranulier-
tes Datenzugangs-System). 
Bei leichten Erkrankungen 
eines erfahrenen Informati-
kers mag das zutreffen. Nun 
stelle man sich aber einen 
schwer erkrankten oder auch 
älteren Menschen vor: Ihm 
gehen bei einer Erkrankung 
viele Dinge durch den Kopf, 
zu den Umständen und der 
Dauer seiner Behandlung, 
zur Familie, zu seinen Hau-
stieren und Pflanzen, zur Ar-
beit, zu seinen Verpflichtun-
gen, zu den Folgen seiner 
Krankheit und zu manchen 
Plänen. Da sind für ihn Über-
legungen zum Datenschutz 
völlig abwegig – seine Ge-
danken kreisen vor allem da-
rum, wie er möglichst 
schnell wieder gesund wird. 
Wer ernsthaft krank ist, kann 
auch nicht einschätzen, wel-
che Ärzte, Kliniken, Gesund-
heitseinrichtungen und Heil-
hilfsberufler er später noch 
brauchen wird – selbst erfah-
rene Ärzte können manchen 
eigenen Krankheitsverlauf 
nicht vorhersehen -, er kann 
nicht differenzieren, er kann 
keine Zugriffsbegrenzung 
auf seine ePatientenakte fest-
legen, er hat keine Wahl, er 
kann eine ihm abverlangte 
pauschale Ermächtigung 
nicht ablehnen. Darum lässt 
die Vorstellung, ein Kranker 
könne individuelle Ermächti-
gungen oder Ausschlüsse 
zum Zugriff auf seine Daten 
erteilen, die Umstände bei 

Krankheit und auch bei Not-
fällen völlig außeracht, ist 
einfach lebensfremd. 

Datenmenge 

Bei einer Datei über Arzt-
kontakte, Krankheiten und 
Behandlungen von 83 Milli-
onen Bürgern, zu der 2 Milli-
onen eine Zugriffsberechti-
gung hätten, lässt sich ein un-
berechtigter Zugriff durch 
Innentäter nicht ausschlie-
ßen. Will man von solchen 
Zugriffen abzuschrecken, In-
nentäter identifizieren und 
ihre Straftaten ahnden, 
braucht es ein, wie vom Bun-
desdatenschutzbeauftragten 
gefordertes, feingranuliertes 
Datenkontroll-System.  
Nun wissen wir aber von 
jährlich etwa 2 Milliarden (! 
Kein Schreibfehler) ambu-
lanten Arztkontakten und 
von jährlich 19,5 Millionen 
stationärer Behandlungsfälle 
in Deutschland. Hinzu kom-
men noch Millionen zahn-
ärztlicher Behandlungsfälle 
sowie Behandlungen in sons-
tigen medizinischen Einrich-
tungen. Ein feingranuliertes, 
selbst ein grobgranuliertes 
Kontrollsystem über jeden 
Einblick und jeden Zugriff 
auf eine solche Anzahl von 
Behandlungen und Eintra-
gungen dürfte schlichtweg 
unmöglich sein, ebenso die 
nachfolgende juristische 
Ahndung solcher Straftaten. 
Und auch die ethische Be-
wertung dürfte  ein solches 
Überwachungssystem aus-
schließen. 
Ohne angemessenen Daten-
schutz sind  nach der DSGV 
und vor allem nach dem Ur-
teil des BVerfG vom 
6.6.2006 (s. o.) eine ver-
netzte Patientenakte und eine 
deutsche 

Gesundheitsdatenbank grob 
rechtswidrig. Da sind die Be-
denken des Bundesdaten-
schutzbeauftragten gut nach-
vollziehbar.  
Aus ärztlicher Sicht er-
scheint dieser Datenschutz 
gegen Innentäter wegen der 
Zahl Zugriffsberechtigter 
und wegen des Umfangs der 
Daten auch langfristig 
schlicht unmöglich. Damit 
sind ePA und eGA wohl 
auch dauerhaft rechtswidrig. 
 
Datensparsamkeit und 
-Löschung 

Bei der Einrichtung einer je-
den Datenbank muss auch 
die Frage nach ihrer Größe 
gestellt werden, die natürlich 
mit der Zeit wächst. Und es 
muss bei Anwendungen, die 
über Jahrzehnte genutzt wer-
den sollen, auch die Frage 
nach späterer Löschung von 
Daten beantwortet werden. 
Man stelle sich nur eine ePA 
vor, die alle Arztkontakte, 
Beratungen, Befunde und 
Behandlungen eines Men-
schen über Jahrzehnte aufbe-
wahrt, von seinem Geburts-
bericht bis zur Leichenschau 
des verstorbenen Greises. 
Eine solche Akte wäre weder 
sinnvoll noch rechentech-
nisch umsetzbar. Sie stieße 
vermutlich auch bei der 
Mehrheit der Bundesbürger 
auf Ablehnung. 

Zum Datenschutz gehört 
auch die Datensparsamkeit, 
dazu wiederum auch das Lö-
schen von veralteten und/o-
der inzwischen irrelevanten 
Daten. Am  
zuverlässigsten sind Daten 
geschützt, die (nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist) un-
wiederbringlich gelöscht 
sind. Zur Aufbewahrung 
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medizinischer Unterlagen 
gibt es eine Reihe von 
Rechtsvorschriften und Ge-
pflogenheiten. Üblicher-
weise sind („sonstige“) me-
dizinische Unterlagen min-
destens 10 Jahre aufzube-
wahren, nach Fristablauf 

dürften sie dann vernichtet, 
dürften auch entsprechende 
Daten gelöscht werden. Oft 
ist aber eine längere Aufbe-
wahrung medizinisch sinn-
voll oder juristisch geboten; 
ein Algorithmus, der jedem 
Eintrag in eine medizinische 

Datei gleich einen Termin 
zur Löschung anheftet, ist 
bei dem Umfang der Daten 
schlicht nicht machbar, eine 
pauschale Löschung in zeitli-
chen Abständen würde wich-
tige Informationen vernich-
ten.  

Tabelle 5 Aufbewahrungsvorschriften  und –Gepflogenheiten (Auszug) 
Überweisungsformulare des Arztes für ambulante Behandlung    1 Jahr 
Durchschriften von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen             2 Jahre  
Sonstige medizinische Unterlagen                                               10 Jahre  
Unterlagen zur Strahlendiagnostik bei Kindern /Jugendlichen    bis zur Vollendung d. 28. Lebensjahres  
Unterlagen nach Röntgen- /Strahlentherapie                               30 Jahre  
Unterlagen zur Anwendung von Blutprodukten                          30 Jahre  
Geburten-Verzeichnis der Kreißsäle                                            30 Jahre?, 110 Jahre?, unbegrenzt?  
Geburtenregister der Standesämter                                            110 Jahre  
Kirchliche Geburtenverzeichnisse                                              seit mindestens 1792 vorhanden 

Ethische Überlegungen 

Wenn und insofern ePA und 
eGA gegen Vorschriften 
zum Datenschutz und gegen 
andere Rechtsvorschriften 
verstoßen, wenn sie gar das 
Urteil des BVerfG ignorieren 
- wäre ein größerer wirt-
schaftlicher Nutzen, den man 
bei ihrer Anwendung ver-
spricht, eventuell dennoch 
ausreichend, den Daten-
schutz zu ignorieren und die 
ärztliche Schweigepflicht zu 
gefährden oder (über die 
Rechtsprechung) zu lockern 
oder zu beenden? Aus ärztli-
cher, aus juristischer und 
auch aus ethischer Sicht ist 
die ärztliche Schweigepflicht 
ebenso wertvoll wie etwa die 
Verschwiegenheit des Notars 
oder wie das Beichtgeheim-
nis des Priesters. Kein wirt-
schaftlicher Nutzen würde es 
rechtfertigen, das Wissen des 
Notars oder des Priesters um 
die intimsten Angelegenhei-
ten der Menschen zu digitali-
sieren und zu vernetzen, Au-
ßenstehenden Einblick zu 
verschaffen. Da  

wiegen mutmaßliche oder 
tatsächliche wirtschaftliche 
Ersparnisse von ePA oder 
eGA ihre Rechtswidrigkeit, 
den Aufwand und die Gefah-
ren für die Bürger nicht auf. 
Mitunter ist es sinnvoll, nicht 
alles zu machen, was tech-
nisch möglich erscheint.  

Immer zeichnet sich eine 
gute Medizin weniger durch 
einen immer schnelleren 
Austausch von Befunden, 
vor allem jedoch durch Zu-
wendung und Vertrauen auf 
Vertraulichkeit aus.  

Zusammenfassung  

Zusammengefasst bringt die 
Vernetzung der deutschen 
medizinischen Einrichtun-
gen miteinander und mit den 
Trägern der Krankenversi-
cherung, bringen ePA und 
eine eGA den Bürgern ab-
sehbar ungeahnte Probleme. 
Ärzte sprechen von ärztli-
cher Schweigepflicht, Infor-
matiker vom Datenschutz, 
Juristen vom Schutz fremder  

 

Geheimnisse; immer ist 
letztlich dasselbe gemeint: 
ePA und eGA wären die Or-
ganisation unberechtigter 
Einblicke in die intimsten 
Angelegenheiten der Bürger, 
mit Datenschutz völlig un-
vereinbar. Eine solche Of-
fenbarung intimster Angele-
genheiten würde gegen das 
Persönlichkeitsrecht der Bür-
ger verstoßen - ein höchst-
richterliches Urteil dazu ist 
schon gesprochen -, wäre ein 
krasser Verstoß gegen 
grundsätzliche Vorschriften 
zum Datenschutz, sie wäre 
nicht nur ethisch unverant-
wortlich, sie würde die Be-
troffenen in ihrer Würde ver-
letzen und wäre damit auch 
grundgesetzwidrig.  

----------------------------- 
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schutz im Gesundheitswesen.
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